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BERICHT

BANDITENTREFFEN am VATERTAG 2011
Seit dem Jahr 2005 züchten wir Parson Russell Terrier unter dem Zwingernamen „of tender Bandits“ und 
haben regelmäßig zu Welpentreffen eingeladen, doch diesmal sollte es ein Familientreffen für die Nach-
zucht aus allen bisherigen Würfen werden. 25 Einladungen haben wir verschickt und 15 Familien hatten 
Zeit und Lust an dem „Banditentreffen“ am Himmelfahrtstag teilzunehmen. In Dünsen, einem kleinen Ort 
nah bei Delmenhorst, trafen wir uns, bei herrlichem Frühsommerwetter. Vom inzwischen fast 6-jährigen 
A-Wurf bis zum 1-jährigen E-Wurf waren Hunde aus jedem Wurf vertreten. Einige hatten eine lange 
Anfahrt hinter sich. Sie reisten aus Leipzig, Magdeburg, Bielefeld und dem Weserbergland an. Wir star-
teten den Tag mit einem gemeinsamen Spaziergang, und hatten dann Gelegenheit zu einem gemütlichen 
Austausch. Im Lokal gegenüber waren wir mit den Hunden herzlich Willkommen und wurden sogar mit 
Livemusik versorgt.

Die friedlichen, spielenden Hunde und die ruhige Atmosphäre sorgten für einen schönen Tag für alle Teil-
nehmer und am Ende waren wir uns einig - das müssen wir bald einmal wiederholen!

Bericht von Petra Gramer
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ADRESSEN

Gruppe Seesen (14)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Hagen (15)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Stuttgart/Heilbronn (19)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Rostock + Umgebung
einschließlich Rügen (21)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Salzgitter (23)
Ausbildungsplatz
Danziger Str.
38239 Salzgitter/Thiede
1. Vorsitzender
Peter Besgen
Hafenstrasse 36
38239 Salzgitter
Mail : Sebastian.Besgen@web.de
Telefon :  0 53 41 / 2 77 30

Gruppe Wilhelmshaven (25)
Übungsplatz vorhanden
Kontaktadresse
Hein Trenthammer
Tidestraße 4
26388 Wilhelmshaven
Telefon : 0 44 21 / 50 13 95
Telefax : 0 44 21 / 50 11 81

Gruppe Werra-Meißner-Kreis (28)
Zuchtwart
v Hartmut Franke
Kirchgarten 26
36266 Heringen
Telefon : 0 66 24 / 71 70

Gruppe Bremen (30)
Zuchtwart
v Elke Heier-Martens
Bremer Heerstraße 18
27751 Delmenhorst
Telefon : 0 42 21 / 7 42 03

Gruppe Bremerhaven (32)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Delmenhorst 
und Umgebung (33)
Ausbildungsplatz
Warrelmannsweg 8
27777 Ganderkesee
1. Vorsitzende
Gerlinde Paulick
Achternweg 2
27751 Delmenhorst
Telefon : 0 42 21 / 7 22 83
Mobil : 01 76 / 83 09 86 18
Mail : PaulickGerlinde@aol.com
Zuchtwarte
v Jutta Mann
Brandenburger Straße 16
27755 Delmenhorst
Telefon : 0 42 21 / 2 40 40
Telefax : 0 42 21 / 2 40 40
Mobil :  01 77 / 7 72 40 40
Mail : mannkundj.@aol.com
v Norbert Henkel
Lehmstek 5
26160 Bad Zwischenahn
Telefon : 0 44 03 / 6 30 41
Mobil : 01 71 / 177 88 20
E-Mail : hesoservice@gmx.de

Gruppe Bochum (35)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Dortmund (36)
Komm. Vorsitzende
Silvia Ulrich

Im Grubenfeld 12
44135 Dortmund
Telefon : 01 71 / 9 53 21 51
Zuchtwarte
v Hans-Peter Ulrich
Telefon : 01 71 / 9 52 82 44
Telefax : 02 31 / 57 57 34
v Silvia Ulrich
Mobil : 01 71 / 9 53 21 51
Telefax : 0231/575734

Gruppe Münsterland (37)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Ruhrgebiet (38)
Kontaktadresse
Claudia Wietheger
Balsters Feld 44
45721 Haltern am See
Telefon:  0 23 64 / 16 87 06
Mobil:  01 76 / 20 00 37 77
Zuchtwarte
v Claudia Wietheger s. o.
Horst-Dieter Nellesen
Mathildenstraße 50a
46149 Oberhausen
Telefon : 02 08 / 64 41 82
v Christiane Winkler
Wulfener Landweg
46284 Dorsten
Telefon : 0 23 62 / 97 00 87
Mobil : 01 71 / 8 71 68 35

Gruppe Lüdenscheid
und Umgebung (39)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Hochsauerlandkreis (40)
Zuchtwart
v Dr. Ina Boßler Keil / Jens Boßler
Am Färbgraben 11
35305 Grünberg
Telefon : 0 64 01 / 62 55
Telefax : 0 64 01 / 2 16 84

Gruppe Köln (43)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet
Zuchtwart
v Dr. med. vet. Franz Wirth
Dickstr. 57
53773 Hennef
Telefon :  0 22 42 / 8 24 34
Telefax :  0 22 42 / 8 47 89

Gruppe Grenzland (44)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet
Zuchtwarte
v Regina Gebicke
Am-Franz-Felix-See 111
48268 Greven
Telefon : 0 25 71 / 92 10 70
E-mail : JRGebicke@aol.com
v Dr. Stefan + Gabriele Bauer
Kamp 11
48366 Laer
Telefon : 0 25 54 / 5 94
v Detlef Hehemann
Mindener Str. 377
49086 Osnabrück
Tel.: 05 41 / 5 97 90 66
v Anne Potthoff
Erpostr. 13
48565 Steinfurt
Telefon : 0 25 51 / 27 66

Gruppe Gelsenkirchen (45)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet
Gruppe Kassel und Umgebung 
(46)
1. Vorsitzende
Ingrid Vieh
Sommerweg 5
34305 Niedenstein

Telefon : 0 56 24 / 68 46
Telefax : 0 56 24 / 7 19
Mobil : 01 70 / 4 11 73 12
E-mail : info@pokale-piv.de
www : pokale-piv.de
Zuchtwarte
Ingrid Vieh (s. o.)

Gruppe Hannover und Umgebung (53)
Ausbildungsplatz
Koldinger Str. 1a
39880 Rethen/Laatzen
1. Vorsitzender
Udo Mensing
An der Halbe 39
30982 Pattensen
Telefon : 0 51 01 / 91 53 34
E-mail : udo.mensing@web.de
Zuchtwarte
v Reiner Dorna
Wunstorfer Straße 1a
30890 Barsinghausen
Telefon : 0 50 35 / 8 09
v Kerstin Behrens
An den Eichen 1
31863 Coppenbrügge
Telefon : 0 51 59 / 96 90 45
E-mail : of-gigolos-dream@t-online.de
v Sabine Schmidt
Naumburgerstr. 36
31177 Harsum
Telefon : 0 51 27 / 40 00 04

Gruppe Nienburg/Weser (54)
Ausbildungsplatz
An der Schipse
31623 Drakenburg
1. Vorsitzender
Jürgen Buchholz
Im Flecken 36 A
31582 Nienburg
Mobil : 01 73 / 2 34 53 41
E-Mail : juergen-buchholz@web.de

Gruppe Holstein (55)
Ausbildungsplatz
Stoverbergskamp 2
24537 Neumünster
1. Vorsitzender
Matthias Bütau
Rendsburgerstr. 277
24537 Neumünster
Telefon : 0 43 21 / 7 54 58 84
Telefax : 043 21 / 7 54 58 87
E-mail : MBuetau@versanet.de
Zuchtwarte
v Petra und Burkhard Sawade
BGM Sprengelstraße 26
25704 Nindorf
Telefon:  0 48 32 / 60 00 18
v Sabine Sell
Mömmelnkoppel 21
24536 Neumünster
Telefon : 0 43 21 / 7 07 97 76
Mobil : 01 72 / 8 39 11 83
v Stefan Brettschneider
An der Lehmkuhle 2a
31535 Neustadt/Mardorf
Telefon : 0 50 36 / 92 40 98
Fax : 0 50 36 / 9 24 00 54
Mobil : 01 71 / 9 18 67 89
Mail : Stefan.Brettschneider@t-online.de

Gruppe Steinburg-Dithmarschen (57)
Übungsplatz vorhanden
1. Vorsitzender
Helmut Rennhack
Süderwisch 15
25693 Volsemenhusen
Telefon : 0 48 51 / 14 94
www.hundesportverein-suederhastedt.de
Zuchtwarte
v Petra u. B. Sawade

BGM Sprengelstraße 26
25704 Nindorf
Telefon : 0 48 322 / 60 00 18
Mobil : 01 62 / 2 40 07 20
E-Mail : PB.Sawade@t-online.de

Gruppe Niedersachsen (58)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Wolfenbüttel
und Umgebung (59)
Ausbildungsplatz
auch für Breitensport
Frankfurter Str. 4a / Schützenplatz
38300 Wolfenbüttel
1. Vorsitzende
Brigitte Wingerning
Gerhard-Hauptmann-Str. 58
38239 Salzgitter
Telefon : 0 53 41 / 1 88 92 23
E-mail : irv-gruppe59@gmx.de
Zuchtwarte
v Petra Britschkat
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 177
38304 Wolfenbüttel
Telefon:  0 53 31 / 85 69 30
v Beate Gollnick
Sonnenstraße 14
38304 Wolfenbüttel
Telefon :  0 53 31 / 6 07 07 18

Gruppe Duisburg (61)
Zuchtwart
v K. Heitzer - A. Hennen
Kleintierpraxis
Sassenfeld 39
41334 Nettetal
Telefon : 0 21 53 / 91 19 09
Telefax : 0 21 53 / 56 07

Gruppe Göttingen und Umgebung (64)
Kontaktadresse + Zuchtwartin
v Petra Brödner
Hohes Feld 11
34346 Hann.-Münden
Telefon : 0 55 41 / 81 31
Telefax : 0 55 41 / 66 02 85

Gruppe Oldenburger Land (67)
z. Zt. Gruppe 99 zugeordnet

Gruppe Sassendorf-Soest (68)
Übungsplatz
Sielenkamp
59505 Bad Sassendorf
1. Vorsitzender
Frank Eckmann
Zwischen den Hölzern 7
59514 Welver
Telefon : 0 23 84 / 55 82
Mobil : 01 70 / 9 28 10 00 
Kontaktadresse:
Hildegund Hinz
Eringerfelder Str. 27
59590 Geseke
Telefon:  0 29 42 / 73 68
Mobil:   01 70 / 3 80 27 67
E-mail:  Hilde-Hinz@t-online.de
Zuchtwarte
v Martina Kaßen
Auf dem Südfelde 10
59071 Hamm
Telefon : 0 23 88 / 30 27 76
Mobil:  01 57 / 78 95 27 17

Gruppe Nord (71)
Zuchtwart
v Uwe Grill
Eichenweg 9
24969 Großenwiehe
Telefon : 0 46 04 / 14 12
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Chip-Pflicht ab 03.Juli 2011
11.06.2011 14:13

Im Ausland besser nicht mehr ohne: Ab 3. Juli 2011 gilt die Chip-Pflicht!
Mit dem 3. Juli 2011 tritt bei Reisen in die Länder der EU nach einer 8-jährigen Übergangsfrist die Chippflicht endgültig in Kraft. Wer 
nach diesem Zeitpunkt mit seinem Tier ins Ausland reist, sollte die neuen Bestimmungen kennen.

Was galt bisher?
Seit Oktober 2004 gilt, dass Hunde, Katzen und Frettchen für Urlaubsreisen in die Länder der EU gekennzeichnet sein müssen. Die 
präferierte Methode zur Kennzeichnung ist laut EU-Verordnung der Transponder (Chip). Die Tätowierung galt in einer Übergangsfrist 
bis zum 3. Juli 2011 lediglich als Alternative.

Was ist jetzt neu?
Ab dem 3. Juli 2011 gilt für alle Tiere, die nach diesem Zeitpunkt geboren sind, bei Reisen ins Ausland die Chippflicht. Eine Tätowie-
rung wird dann bei einer möglichen Kontrolle nicht mehr akzeptiert!

Was passiert mit Tieren, die vor dem Stichtag bereits tätowiert waren?
Leider bleibt die EU-Verordnung die Antwort auf diese Frage schuldig. Eine Nachfrage der Bundestierärztekammer bei der EU-
Kommission ergab, dass, wenn das Gesetz nichts anderes regelt, die Tätowierung nach wie vor ihre Gültigkeit hat. Vorausgesetzt sie 
erfolgte vor dem 3. Juli 2011.

Theorie und Praxis
Allerdings wird im EU-Heimtierausweis nicht immer das Datum der Tätowierung vermerkt. Der Tierhalter hat im Zweifelsfall die 
Beweislast. Auch wenn die EU-Verordnung den Chip bei bereits tätowierten Tieren nicht ausdrücklich fordert, kann es an der Grenze 
oder im Ausland zu Problemen kommen. Sprachbarrieren verschärfen das Thema dann noch zusätzlich.

So vermeidet man Ärger im Urlaub
Der Chip ist die sinnvollste Vorsichtsmaßnahme, um sein Tier im Verlustfall wieder zu bekommen. Vor allem, wenn das Tier in einer 
fremden Umgebung entwischt. Jeder Tierhalter sollte sein Tier vor Reiseantritt chippen lassen. Ganz gleich, ob es bereits tätowiert 
ist oder nicht. Damit erspart man sich eventuelle, unliebsame Diskussionen mit Beamten zum Thema ob der Chip nun sein muss 
oder nicht. Denn die wenigsten Menschen werden die EUVerordnung im Wortlaut kennen. Die Medien sprechen nur von der Chipp-
flicht.
Die Feinheiten sind kaum bekannt. Das sorgt für Verwirrung. Wer sein Tier gechippt hat, ist auf der sicheren Seite. Und schützt sein 
Tier außerdem vorsorglich im Verlustfall. Ein Leben lang.

Das geht natuerlich nur, wenn der Chip registriert ist !!!! Ohne Registrierung ist der Chip wertlos!!!!

Quelle: Hundehilfe Inca / http://www.hundehilfe-inca.org

Welpenportal auf unserer Homepage
Für unsere Züchter und Züchterinnen besteht die Möglichkeit, ihre Wurfmeldungen,

bzw. Würfe auf unserer Website bekannt zu geben.

Online Anträge finden Sie unter www.irv-loehne.de

IRV INFO‘S
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DECKRÜDENTAFEL

Der Preis je Deckrüdentafel (Internetveröffentlichung ab sofort) und im Magazin für 1 Jahr für Mitglieder beträgt
30,- Euro incl. MwSt und ist vorab zu zahlen.

Der Eintrag in der Deckrüdentafel verlängert sich automatisch jeweils um 1 Jahr wenn er nicht 8 Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Mitglieder 30,- E / Nichtmitglieder 60,- E (nur bei Vorlage der ZTP)

Beagle „Fanny Face Falcon Mr. Diamond of Eyßelheide“ · Ruth Lüder · Am Ring 5 · 31167 Bockenen · Tel.: 0 50 67 - 6 91 51
Mail: ruth-Lueder@t-online.de · www.diamond-of-hunters-chapel.de

Bearded Collie „Jarinco brown gen. Scotty von der Glücksalm“ · Susanne Breit · Hauptstr. 10a · 67707 Schopp · Tel.: 0 63 07 - 40 13 60
Mail: markus@m-breit.de

Berger Blanc Suisse „Ilias vom Bozener Hof“ · Anke Frölje · Bardenfleth 34a · 26931 Elsfleth · Tel.: 0 44 85 - 239
Mail: anke-froelje@ewetel.net · www.hatter-forst.de

Berger Blanc Suisse „Nathan-Prince vom Royal Tahami” · Hartmut Franke · Kirchengarten 26 · 36266 Heringen-Widdershausen · Tel.: 0 66 24 - 71 70
Mobil: 01 77 - 5 86 72 87 · Fax: 0 66 24 - 54 38 21 · Mail: wsd-hessen@t-online.de · www.weisse-schaeferhunde-deutschland.de

Berger Blanc Suisse „Wotan vom Bergischen Land” · Klaus und Ilse Eglien · Turfweg 3 · 59519 Möhnesee-Westrich · Tel.: 0 29 24 - 85 10 27
Mail: BeautyMandy-WildBandit@t-online.de

Berger de Brie Frya Fresenas van Bommel“ · Inge Busekrus · Auf dem Kampe 12 · 32278 Kirchlengern · Tel.: 0 52 23 - 6 53 23 56
Mobil: 01 60 - 96 81 04 56 · Mail: twingoflitzer@hotmail.de · www.de-la-montagne-paisible.de

Berner Sennenhund „Amigo v. d. Spreewaldwiesen” · Monika Wisk · Juri-Gagarin-Str. 52 · 03226 Vetschau · Tel.: 03 54 33 - 43 61

Berner Sennenhund „Ibo vom Hexenturm“ · Andrea Sabadill · Schulstr. 44 · 23899 Gudow · Tel.: 0 45 47 - 15 58
Mail: andrea. sabadill@t-online.de

Border Collie „Kiss of Red Boy Fly vom Rhöner Land“ · Tanja Gerhard u. Franziska Schmitt · Hattenhoferstr. 29 · 36124 Eichenzell-Rothemann
Tel.: 0 66 59 - 91 55 13 · Mobil: 01 76 - 21 25 87 41 · Mail: Taragerhard@t-online.de · www.bordercolliefreunde.de

Cocker Spaniel
englisch

„Kent von Burghöhe” · Elke Volpert · Sperlingsweg 1 · 59872 Meschede-Freienohl · Tel.: 0 29 03 - 13 58
Mobil: 01 60 - 98 10 60 26

Deutscher Schäferhund „Arko von der alten Buche“ · Gregor Schnell · Schaumburger Weg 16 · 32423 Minden · Tel.: 05 71 - 3 76 42
Mobil: 0151-54684325 · Mail: st.buhrmester@teleos-web.de

Deutscher Schäferhund
(Altdeutscher)

„Conner vom Quartier Latin“ · Robert Böske · Schlichtenmoor 33 · 49681 Garrel · Tel.: 0 44 74 - 93 97 87
Fax: 0 44 74 - 93 47 22 · Mobil: 0160 - 94 99 18 64 · Mail: robert_boeske@web.de · www.vom-altdeutschen-camp.de

Deutscher Schäferhund „Maiki aus der Soester Börde“ · Bärbel Borgward · Draguner Weg 42 a · 19071 Brüsewitz · Tel.: 03 88 74 - 4 12 42
Mobil: 01 72 - 7 75 15 88 · Mail: b.borgward@lubri.com

Dobermann „Graf Jivago v. d. Sassenburg” · Nicole Schüsser · Wenser Straße 3 · 38176 Wendeburg OT Harvesse · Tel.: 0 53 03 - 93 02 01
Mobil: 01 79 - 9 11 82 30 · Mail: dobi99@web.de · www.dobisvomsilberbach.de

Französische Bulldogge „Chatt F Goodshape‘s” · Brunhilde Krummel · 31246 Adenstedt · Tel.: 0 51 72 - 9 49 60 99
Mail: french-bulldog@web.de · www.mydreambulldog.de.vu

Golden Retriever „Carlos v. d. Hasetaler Rasselbande” · Katrin Wagner · Groenen Feld 38 · 49328 Melle · Tel.: 0 54 27 - 92 26 86
Fax: 0 54 27 - 92 26 84 · Mobil: 0162-1517957 · Mail: golden-carlos@t-online.de · www.wagners-goldies.net

Golden Retriever „Royal Jasper of Golden Dream“ · Heike und Friedhelm Garske · Ahnenwende 13a · 38518 Gifhorn · Tel.: 0 53 71 - 77 13
Mobil: 01 51 - 12 76 12 52 · Mail: Friedh.Garske@t-online.de · www.retriever-deckruede.de

Golden Retriever „Taylor von der Retriever Ranch” · Peter Heidrich · Schwalbenring 15 · 48336 Sassenberg · Tel.: 0 25 83 - 38 10
Mobil: 01 77 - 5 99 19 17 · Mail: jo-hei@onlinehome.de

Havaneser Barny vom Silberbachtal · Christine Nahrwold · Kiebitzweg 9 · 32469 Petershagen · Tel.: 0 57 02 - 48 90
Mobil: 0171-1485754 · Mail: christine.nahrwold@scn-servicepool.de · www.barny-petershagen.de

Hovawart „Akki v. d. Piewittsheide” · Edeltraut Meier · Stellerieger Straße 31 · 32339 Espelkamp · Tel.: 0 57 43 - 25 70

Hovawart „Baluga vom Tannenwieck” · Martina Kaßen · Auf dem Südfelde 10 · 59071 Hamm · Tel.: 0 23 88 - 30 27 76
Fax: 0 23 88 - 30 20 77 · Mobil: 01 57 - 78 95 27 17 · Mail: Hovawartzuechter@gmx.de · www.hovawartzuechter.npage.de

Labrador „Dingo vom Schloß“ · Gabriele Bartsch · Brunnenstraße 21 · 38527 Meine · Tel.: 0 53 04 - 93 29 49
Mail: Gabriele.Bartsch@t-online.de

Labrador Retriever
(choco)

„Alois vom Luisenhof” · Beate Schröder · Luisenstr. 4 · 32312 Lübbecke · Tel.: 0 57 41 - 2 01 33
Mobil: 01 71 - 3 22 76 09 · Mail: beate@labradore-vom-luisenhof.de

Labrador Retriever 
(schwarz)

„Baxter on Lucky Paw´s“ · Sabine Dolezal · Dorotheenstr. 121 · 46537 Dinslaken · Tel.: 0 20 64 - 3 58 73
Mail: s.dolezal@gmx.net · www.baxter-onluckypaws.de

Labrador Retriever
(reinerbig gelb)

„Ico von der Margarethenhöhe” · Martina Behnke · Im Holzmoor 5 · 38108 Braunschweig · Mobil: 01 77 - 6 24 46 04
Mail: tina.behnke@arcor.de · www.labradorzucht-online.de

Labrador Retriever
(reinerbig choco)

„Jumping Jacko of Greizm” · S&J Schmidt · Naumburgerstrasse 36 · 31177 Harsum · Tel.: 0 51 27 - 40 00 04
Mail: sabine.lucky.paws@t-online.de · www.labrador-oskar.npage.de

Labrador Retriever
(choco)

„Schöner Tristan Ben zum Landhaus v. d. Jeetzewiesen” · Frank Lex · Jahnring 45 · 38444 Wolfsburg
Mobil: 01 76 - 22 07 07 24 · Mail: silkelex@aol.com

Magyar Vizsla Z-Peiper von d. Brennheide · Ewa Tobisch · Wiesengrund 8 · 33161 Hövelhoff · Tel.: 0 52 57 - 93 01 27
Mobil: 01 78 - 2 01 65 39 · Mail: eve-joann@web.de
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Parson Russel Terrier „Dark of Parson Place“ · Gabriele Bettendorf · Greifstr. 3b · 65199 Wiesbaden · Tel.: 06 11- 4 68 93 45
Mobil: 01 60 - 2 83 49 50 · Mail: bettendorf55@aol.com · www.tino.de.to

Rhodesian Ridgeback „Abasi von Geiger’s Ridgeback” · Jessica Vitolins · Vogteistraße 14 · 52525 Waldfeucht · Tel.: 0 24 55 - 39 80 57
Mobil: 01 78 / 8 06 79 14 · Mail: jessica.christoffer@gmx.de · www.ridgeback-abasi.de

Rhodesian Ridgeback „Abuya of Kwando“ · Hans-Joachim Habenicht · Buchenring 2 · 31311 Uetze · Tel.: 0 51 73 - 92 58 90
Mobil: 01 63 - 2 79 07 90 · Mail: of-brownridge@web.de · www.brownridge.de

Rhodesian Ridgeback „African Queen’s Red Abejide” · Familie van Wingerden · Neuer Weg 6 · 38704 Liebenburg · Tel.: 0 53 46 - 94 61 92
Mobil: 01 78 - 1 62 20 31 · Mail: info@chaka-zulu.de · www.chaka-zulu.de

Rhodesian Ridgeback „Akim of Maputo” · Anke Plasa · Bültener Str. 41 · 31226 Peine · Tel.: 0 51 71 - 29 05 41 
Mobil: 01 57 - 73 82 17 01 · Mail: a.plasa@gmx.de

Rhodesian Ridgeback „Aragon of Chaka-Zulu” · Corinna von Wingerden · Neuer Weg 6 · 38704 Liebenburg· Tel.: 0 53 46 - 94 61 92
Mobil: 01 78 - 1 62 20 31 · Mail: info@chaka-zulu.de · www.chaka-zulu.de

Rhodesian Ridgeback „Aris von Angkor“ · Heide Bonitz · Herrenstr. 24 · 99955 Bad Tennstedt · Tel.: 03 60 41- 41 000
Mobil: 01 60 - 97 90 37 77 · Mail: heidebonitz@yahoo.de · www.meintarig.de

Rhodesian Ridgeback „Alex von der Dieckriede” · Georg Klosa · Luise-Henselstr. 5 · 33165 Lichtenau · Tel.: 0 52 92 - 20 13

Rhodesian Ridgeback „Amiri Ya Uhuru” · Andreas Hippauf · Lange Straße 54 · 27305 Bruchhausen-Vilsen · Tel.: 0 42 52 - 23 02
Mobil: 01 77 - 4 44 44 21 · Mail: andreas.hippauf@gmx.net

Rhodesian Ridgeback „Argos von der Pleistermühle” · Tobias Arnsburg · Lorenzstr. 21 · 33449 Langenberg/W · Tel.: 0 52 48 - 82 07 39
Mobil: 01 71 - 5 04 44 70 · www.Ridgeback-Argos.de

Rhodesian Ridgeback „Arouscha’s Asimba” · Marion Rademacher · Auf der Ebing 7 · 69234 Dielheim · Tel.: 0 62 22 - 7 32 91
Fax: 0 62 22 - 7 57 17 · Mobil: 0170-4969127 · Mail: evr@e-v-r.de · www.e-v-r.de

Rhodesian Ridgeback „Asadi vom Königstal” · Jürgen Rehberg · Am Maisfeld 6b · 26655 Westerstede · Tel.: 0 44 88 - 8 60 40 37
Mobil: 01 70 - 9 67 03 73 · Mail: jupprehberg@t-online.de

Rhodesian Ridgeback „Baikal vom Königstal” · Regina Dückhardt · Baumwieserhof 10a · 63505 Langenselbold · Tel.: 0 61 84/ 900 300
Mail: regina.dueckhardt@t-online.de · www.baikalslodge.oyla.de

Rhodesian Ridgeback „Bimbeau Lionpath” · Antonio Silva · Höllentalstr. 5 · 79117 Freiburg · Tel.: 07 61 - 6 00 89 86
Mobil: 01 73 - 6 71 23 82 · Mail: eat-silva@t-online.de

Rhodesian Ridgeback „Bronko vom Holler Tal“ · Ralf Kleber · Icker Kirchweg 8 · 49191 Belm · Tel.: 0 54 06 - 80 62 50
Mail: news@bronko-vom-holler-tal.de · www.bronko-vom-holler-tal.de

Rhodesian Ridgeback „Boma Kijani ya Shamba Farasi“ · Michaela Schmidt · Voigtei 56 · 31595 Steyerberg · Tel.: 05769/1001
Mobil: 0 17 51 / 5 26 90 58 · Fax: 0 57 69 / 64 14 02 · Mail: info@ridgeback-online.eu · www.ridge-back.de

Rhodesian Ridgeback „Crispen Chakanyuka of Chaka zulu” · Martina Schoppe · Sprottauer Str. 11 · 37640 Golmbach · Tel.: 0 55 32 - 98 38 09
Mobil: 01 51 - 56 64 66 65 · Mail: tina.schoppe@arcor.de · www.chakanyuka.de.vu

Rhodesian Ridgeback „Doa Yago of Simbawoye“ · Roland Teitge · Stendaler Str. 67 · 39638 Gardelegen · Tel.: 0 39 07 - 76 23
Mobil: 01 70 - 4 16 58 00 · Fax: 0 39 07 - 71 56 76 · Mail: teitge@una-hakra.de

Rhodesian Ridgeback „Ebun Menelao of Simbawoye“ · Kathrin Sooß · Horsterstraße 27 · 16928 Dahlhausen · Tel.: 03 39 84 - 5 06 97
Mobil: 01 73 - 6 40 36 20 · Mail: familie-r-sooss@yahoo.de · www.ridgeback-outofafrica.de

Rhodesian Ridgeback „Eman Eros of Chaka-Zulu“ · Sofia Oberlechner-Elling · Dachsring 34 · 38557 Osloß · Mobil: 0 16 01 - 50 01 08
Mail: sofiaelling@aol.com · www.eros-und-kianga.de

Rhodesian Ridgeback „Fassou Mathenga of Mabunga Shango” · Jeanette Rybak · Silcherstr. 10 · 04179 Leipzig · Mobil: 0 15 77 - 6 20 21 73
Mail: jeannymouse@freenet.de

Rhodesian Ridgeback „First Impression Kangani of Chaka-Zulu” · Sabine Schatte · Ilexweg 15 · 29693 Hodenhagen · Tel.: 0 51 64 - 80 24 45
Mobil: 01 75 - 2 06 44 53 · Mail: Jock2000@t-online.de · www.lisha-abayomi.de

Rhodesian Ridgeback „Fuma-Coffy von der Elwaha“ · Cornelia Schlottmann · Graudenzer Weg 12 · 32339 Espelkamp · Tel.: 0 57 72 - 9 15 66 67
Fax: 0 57 72 - 9 15 66 68 · Mail: corneliaschlottmann@gmx.de · www.fumo-coffy-von-der-elwaha.de

Rhodesian Ridgeback „Gindou Shuja of Chaka Zulu” · Dorothea Breton-Huber · Dorfstraße 23a · 24568 Winsen · Tel.: 0 41 91 - 7 22 64 92
Mobil: 0173-6064189 · Fax: 0 41 91 - 7 22 64 95 · Mail: info@bauenundgestalten.net

Rhodesian Ridgeback „Isimo-Farid of Chaka-Zulu” · Silvia Kaitschick · Hollenstedterstrasse 34 · 37186 Moringen · Tel.: 0 55 54 - 99 80 17
Mail: silvia.kaitschick@online.de · www.ridgeback-niedersachsen.de

Rhodesian Ridgeback „Marul” · Helma Geiger · Sankt Annen Weg 1 · 47665 Sonsbeck · Tel.: 0 28 38 - 9 69 49
Mobil: 01 78 - 2 58 80 59 · Mail: h.w.geiger@web.de · www.champion-marul.de · Fax: 0 28 38 - 94 50

Rhodesian Ridgeback
(redweathen)

„Masi Bindi Olu“ · Andrea Blath · Walther-Rathenaustr. 15 · 06449 Aschersleben/Winningen · Tel.: 0 34 74 - 59 70 49
Mobil: 01 73 - 7 10 49 60 · Mail: Andrea_Blath@freenet.de · www.ridgebacks-from-barkadazuwa.de

Rhodesian Ridgeback
(redweathen)

„Nanji vom Okavango“ · Gabriele und Josef Keuth · Kleiner Hellweg 8 · 59590 Geseke · Tel.: 0 29 42 - 12 84
Fax: 0 29 42 - 14 32 · Mail: nanji@t-online.de · www.ridgeback-nanji.de

Rhodesian Ridgeback „Okambara-Ayuma-Shitani” · Sabine Trost · Gerhart-Hauptmann-Str. 12 5 · 65479 Raunheim · Tel.: 0 61 42 - 99 81 10
Mail: rene@binsner.com · www.jaeger-der-savanne.de

Rhodesian Ridgeback „Wilo vom Ottensteiner Land” · Gerd Reinders · Wittkampshof 10 · 45891 Gelsenkirchen · Mobil: 01 72 - 2 82 85 87
Fax: 02 09 - 3 19 33 67 · Mail: info@shombay.de · www.shombay.de

Fortsetzung auf Seite 10
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Bei diesen Turnier stand auf jedenfall der Spaß im Vordergrund, den hatten hier Mensch und Tier auch reichlich!
Am Sonntag den 03.07.2011 ging es gleich weiter zum IRV Cup nach Salzgitter zur Gruppe 76 Okerland. Ein bunter Wettkampf erwartete alle 
Teilnehmer. Nienburg reiste mit 20 Hundebegeisterten an, darunter viele neue Gesichter.
Das Wetter ließ wirklich zu wünschen übrig, was aber glücklicherweise der guten Stimmung keinen Abbruch tat.

Acht aus unserer Gruppe starteten:
Vanessa mit Karlson / Monika mit Nero / Uwe mit Ginger / Jürgen mit Bolle / Alexander mit Leo / Christian mit Marley / Jakob mit Conner und
Frauke mit Lotte

Es gingen alle ersten Plätze nach Nienburg! An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Gewinner!

Samstag den 23.07.2011 wurde groß gefeiert, Frauke ist am Sonntag 30 Jahre jung geworden!
Herzlichen Glückwunsch!!

So, das war es erst einmal, bis zum nächsten Mal, Petra Holljesiefken

Eure 53er
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IRV Gruppe 59 • Wolfenbüttel und Umgebung

Hallo liebe Hundefreunde!

Wie im Flug ist das erste halbe Jahr 2011 vergangen. Unsere Veranstaltungen – wie Wanderungen, Tag der offenen Tür, 10-km Marsch sowie zuletzt 
unsere Rassehundeausstellung waren trotz widriger Wetterumstände dank der Hilfe der Mitglieder erfolgreich. 

Leider musste unser Breitensportfest am 15. Mai mangels Beteiligung abgesagt werden. Dafür starteten aus unserer Gruppe Claudia Fischbach-
Tholen, Bettina Hornberger und Wolfgang Hesse Pfingsten in Nienburg mit Erfolg. Es war ein anstrengendes aber schönes Wochenende (Lob an die 
Gruppe Nienburg) und wir beschlossen im nächsten Jahr, komme was wolle, wieder ein solches Turnier auszurichten.
Das Jahr 2011 ist für die Gruppe Wolfenbüttel ein besonderes. Wir feiern in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. Damit war unsere Gruppe eine der 
ersten im IRV.  1971 wurde die Gruppe ins Leben gerufen und fand rund um die Schießanlage der Schützengesellschaft Wolfenbüttel ihr Zuhause, 
wo wir auch heute noch unser idyllisch gelegenes Domizil haben. Am 13. August wird im Rahmen eines Sommerfestes das Jubiläum entsprechend 
gefeiert. 
An dieser Stelle gebührt es sich, allen Verantwortlichen zu Danken. Denn ohne sie wäre ein Vereinsleben nicht möglich. Stellvertretend für Vorstand, 
Ausbilder und alle fleißigen Helfer sei hier Brigitte Wingerning genannt, die mit unermüdlichem Einsatz die Gruppe seit vielen Jahren leitet und 
zusammen hält.

In der Zeit vom 10.-17. September ist der Hundeplatz geschlossen. Grund ist ein gemeinsamer Urlaub in Däne-
mark, den ein großer Teil der Mitglieder und Verantwortlichen der Gruppe durchführen. Ab dem 21. September 
findet das Training wieder regulär statt.
Wichtige Termine für das 2. Halbjahr sind ein Forellengrillen am 19. November, die Rassehundeausstellung am 
27. November in der Börnekenhalle in Lehre, eine Weihnachtsfeier am 2. Dezember sowie der Jahresabschluss 
am 17. Dezember. 

Allen ein erfolgreiches 2. Halbjahr 2011.
Klaus-Peter Fleischer

IRV Gruppe 76 • Okerland

Hallo liebe Hundefreunde,
das Frühjahr war mit einem tollen Wetter gesegnet und wir hatten viel Spaß beim Training und auch bei unserem Spaßtag, bei dem Andreas und 
Sabrina mit Hundespielen auf dem Platz für Spaß und Lachen bei allen Hundeführern und Hunden sorgten. Leider hielt das gute Wetter nicht an 
und zu unserem IRV-Cup schüttete es stellenweise Bindfäden. Die nachfolgenden Bilder sind nicht etwa von schlechter Qualität, nein, das ist die 
Regenwand !!!! Nachfolgend ein paar Eindrücke:
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Aber trotz widrigen Wetters waren die Teilnehmer zahlreich und mit vol-
ler Motivation bei der Sache. Wir hatten alle unseren Spaß, obwohl es 
ein, zwei „Unfälle“ bei den Hundeführern vorkamen. Glücklicher Weise 
waren die Blessuren nicht schwerwiegend und alle hatten noch heile 
Knochen als sie vom Platz kamen. Fazit des Ganzen: Eine Wiederholung 
folgt, versprochen…..

Nun arbeiten wir intensiv für unsere VB auf unserem Platz, bei der ei-
nige von unseren Mitgliedern teilnehmen wollen. Aber was wäre ein sportliches Ereignis ohne sportliche Mitstreiter anderer Ortsgruppen?! Dann 
macht es doch erst richtig Spaß, auch wenn mancher vorher das Grummeln im Bauch hat. Vorher findet jedoch noch unser Sommerfest mit einer 
Platzralley, ausgearbeitet von Andreas, sowie unsere Rhodesian Ridgeback Sonderschau auf unserem Platz statt. Mehr dazu beim nächsten Mal an 
gleicher Stelle. Bis zum nächsten Wiedersehen und Hören.

Liebe Grüße, Claudia Wedrich

IRV Gruppe 85 • Hundesport-Treff Wietzen e.V.

Liebe Hundefreunde,

am 03.04.11 bot sich auf unserem Platz reichlich Gelegenheit zum „Schnuppern“. Trotz anfänglicher 
Wolken am Himmel ließen es sich viele Gäste nicht nehmen, unser breites Angebot zu testen.
Während Herrchen und Frauchen über die eine und andere Erziehungsmethode fachsimpelten, sich über 
Hundefutter und Behandlungsmöglichkeiten bei Hundeerkrankungen austauschten, genossen die Vierbei-
ner das bunte Treiben auf dem Platz. Bei herzhafter Verpflegung und wärmenden Getränken plauderten 
unsere Gäste bis in den späten Nachmittag hinein.  
Am 22.05.2011 fand unser 13. Hunderennen statt. Schon frühzeitig trafen viele Gäste mit ihren unter-
schiedlichen Hunderassen ein, auch aus weiter entfernten IRV-Gruppen  und Landkreisen. Wie unter-
schiedlich lang die Anreise war, konnte anhand der Autokennzeichen am schnell gefüllten Parkplatz gut 
registriert werden.
Pünktlich ab 11.00 Uhr starteten 32 Teams ( 7 Welpen, 6 Klein- und 19 Großhunde), dabei wurden in den 
jeweils 3 Durchgängen durchaus Spitzenzeiten erreicht. Großes Glück hatten wir mit dem Wetter, da die 
wolkenbruchartigen Regenfälle erst abregneten, als der Tag mit der Siegerehrung beendet war. Gegen 
16.00 Uhr konnte die Rückreise nach Kaffee und selbstgebackenen Kuchen mit guter Laune angetreten 
werden. Ein toller Tag für die rund 80 jungen und älteren Gäste und unsere Gruppe.
Weiter ging es am 29.05.2011 mit dem Breitensportwettbewerb in Delmenhorst. Gabi startete mit Dux in 
der Versehrtenklasse und erreichte den 1. Platz und die erste Qualifikation.  Jutta mit Mandy und Sandra 
mit Lennox starteten als Team und erreichten Platz 4.  Susanne und Dagmar mit Tom erreichten als Team 
den 1. Platz. Beim Breitensport in Nienburg starteten Jutta und Hendrik mit Mandy und erreichten 132 
Punkte. Gabi startete mit Dux  in der Versehrtenklasse und erreichte 144 Punkte.
Am 03.07.11 startete Gabi mit Dux beim IRV-Cup  der Gruppe Okerland und erreichte den 1.Platz in der 
Versehrtenklasse. Diese Veranstaltung hat allen sehr viel Spass gemacht und sollte unbedingt wiederholt 
werden.

Unbedingt vormerken solltet Ihr Euch folgende Termine: Am 31.07.2011 findet unsere VB – Prüfung statt, 
wir üben schon fleißig um dann auch erfolgreich bestehen zu können. Am 21.08.2011 Breitensport-
wettkampf unserer Gruppe. Am 18.09.2011 startet unser traditionelles Hunderennen zum 14. Mal. Am 
23.10.2011 geht`s dann auf zur 10 km – Prüfung und am 11.12.2011 findet unsere diesjährige Weih-
nachtsfeier als Brunch im Vereinsheim statt.

Nun wünsche ich Euch allen schöne Ferien und viel Spaß und Erfolg bei den Veranstaltungen.
Dagmar Richter
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Die Satzung des IRV e.V.
 § 1 Name und Sitz
1. Der Verein führt den Namen: Internationaler Rassehunde-Verband e.V. abgekürzt IRV e.V. 
2.  Im internationalen Sprachgebrauch: International Pedigree Dog Federation (IPDF) 
3.  Der Verein wurde am 13.03.69 gegründet, hat seinen Sitz in Löhne und wurde in das Vereinsregister des Amtsgerichtes in Bad Oeynhausen eingetragen. 
4.  Für den Verein gilt nachfolgend die Bezeichnung „Verband“

 § 2 Geschäftsjahr
 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 § 3 Zweck und Aufgaben
1.  Der Verband hat den Zweck, die Zucht von Rassehunden und die Ausbildung von Rasse- und Gebrauchshunden zu unterstützen und zu fördern. 
2.  Der Verband übernimmt über dies hinaus für seine angeschlossenen IRV-Vereine und IRV-Gruppen im In- und Ausland eine nationale und internationale
 Dachverbandsfunktion. 
3.  Der Verband führt ein Zuchtbuch für alle FCI anerkannten Rassen. 
4.  Der Verband gibt einheitliche Bestimmungen für Zuchttauglichkeitsprüfungen, Körungen und Leistungsprüfungen heraus und sorgt für deren Einhaltung. 
5.  Der Verband veranstaltet nationale und internationale Ausstellungen, Schauen und Leistungsprüfungen und vergibt im Rahmen dieser Veranstaltungen
 entsprechende Prädikate. Mit der Durchführung dieser Veranstaltungen können die IRV-Vereine und IRV-Gruppen des Verbandes betraut werden, angeschlos-
 sene Vereine von Nicht-Verbandsmitgliedern nur insofern, als sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem Verband im abgelaufenen Jahr nachgekommen sind. 
6.  Der Verband bildet aus und ernennt sachverständige Zuchtwarte, Helfer im Schutzdienst, Ausbildungswarte, Formbewerter- und Zuchtrichter, sowie Richter  
 im Leistungswesen und Körmeister. 
7.  Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen aller Mitglieder, IRV-Vereine, IRV-Gruppen, angeschlossenen Vereine und Züchter gegenüber Behörden, der
  Öffentlichkeit und allen Vereinigungen  oder Zusammenschlüssen des Hundsports. 
8.  Der Tätigkeitsbereich des Verbandes ist unbegrenzt. 
9.  Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
     Der Verband ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

 § 4 Vereine und Gruppen des IRV
1.  Der Verband ist in IRV-Vereine und IRV-Gruppen gegliedert. 
2.  Die IRV-Vereine sind rechtsfähige Vereine, die in ihrem Gebiet den allgemeinen Verbandszweck fördern. Sie haben die ihnen durch die IRV-Satzung und die  
 Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes oder der Hauptversammlung übertragenen Aufgaben zu erledigen. 
3.  Vereine von Nichtmitgliedern des Verbandes, die dem  Verband angeschlossen sind, sind in Abstimmungsfragen den IRV-Vereinen gleichgestellt, sofern sie i 
 hren  Verpflichtungen gegenüber dem Verband im abgelaufenen Jahr nachgekommen sind.
4.  Die IRV-Gruppen sind nichtrechtsfähige Vereine oder Zusammenschlüsse von IRV-Mitgliedern in einem regionalen Bereich. 
5.  Ein Mitglied gehört - soweit IRV-Vereine oder IRV-Gruppen vorhanden sind - im allgemeinen dem IRV-Verein oder der IRV-Gruppe an, in deren Bereich das  
 Mitglied seinen Wohnsitz hat, sofern das Mitglied keine Zugehörigkeit zu einem anderen IRV-Verein oder einer anderen IRV-Gruppe wünscht. 
6.  Die IRV-Gruppen arbeiten nach einer für alle  IRV-Gruppen einheitlichen Gruppenordnung. 
7.  Jeder IRV-Verein oder IRV-Gruppe wählt seinen eigenen Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kassenführer  
 und dem Schriftführer für 4 Jahre auf der entsprechenden Jahreshauptversammlung der IRV-Gruppe oder des IRV-Vereins, die in den ersten beiden Monaten  
 des Jahres stattfinden sollte. Für die Kassenabrechnung der IRV-Gruppen sind der Kassenführer und der Gruppenvorsitzende verantwortlich. 
8.  Zur Erfüllung ihrer Aufgaben steht es den IRV-Gruppen und IRV-Vereinen frei, unabhängig vom IRV-Beitrag, einen Mitgliedsbeitrag zu erheben. Über die Höhe  
 entscheidet die Mitgliederversammlung der IRV-Gruppe oder des IRV-Vereins. Über diese Mittel verfügen die IRV-Gruppenvorstände eigenverantwortlich, über  
 Mittel, die den IRV-Gruppen vom Hauptverband überlassen werden nur treuhänderisch. Die IRV-Gruppenvorsitzenden und Kassenführer haben zu gewähr-
    leisten, dass die Bücher mit den Belegen dem  Schatzmeister des Vereins jährlich, außerdem auf Verlangen jederzeit, sowie bei Gruppenauflösung zur Prü-
 fung und  Genehmigung vorgelegt werden. Für jede Ausgabe aus Mitteln des Hauptverbandes muss eine Ermächtigung für Grund und Höhe vorhanden sein,  
 oder nachträglich vom geschäftsführenden Vorstand erteilt werden Das gilt auch für jede Veräußerung von den Gruppen zu Verfügung gestellten Gegenstän-
 den, wenn sie aus Mitteln des Hauptverbandes angeschafft wurden. Die Gesamtabrechnung der Gruppe fließt in die Jahresbilanz des Verbandes mit ein und  
 ist somit über den Verband steuerlich abzurechnen. Der Gruppenvorstand haftet  selbst, wenn der geschäftsführende Vorstand die Handlung nicht genehmigt  
 und für etwaige Beanstandungen durch die Steuerbehörde.
9. Umwandlung von IRV-Gruppen in IRV-Vereine
 Dem Antrag zur Umwandlung ist die vorgesehene IRV-Vereinssatzung beizufügen. Die Umwandlung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Verband  
 und gilt nur in Verbindung mit der vom Verband genehmigten IRV-Vereinssatzung. Mit der Umwandlung erlischt die IRV-Gruppe. Der IRV-Verein übernimmt die   
 Verpflichtungen der IRV-Gruppe gegenüber dem Verband, den Behörden und sonstigen Gläubigern. Kommt der IRV-Verein den Verpflichtungen gegenüber  
 dem Verband nicht nach oder ändert die Satzung gegenüber der Antragsvorlage ohne Zustimmung des Verbandes, erlischt die Genehmigung, damit auch die  
 Umwandlung.
10. Der Zuchtwart, wird auf Vorschlag des IRV-Vereins oder der IRV-Gruppe durch den Verband nach bestandener Prüfung bestätigt. Für seine fachliche Tätigkeit  
 ist er nur dem Hauptverband gegenüber verantwortlich. Der  Hauptverband kann einen Zuchtwart unter Angabe der Gründe jederzeit wieder abberufen. Der  
 Zuchtwart untersteht disziplinarisch dem jeweiligen IRV-Vereins- oder Gruppenvorsitzenden. Von diesem kann dem Zuchtwart jederzeit unter Angabe der  
 Gründe die Tätigkeitserlaubnis für das Gruppen- oder Vereinsgebiet entzogen werden. Im Falle der Abberufung muss der Zuchtwart seinen Zuchtwartausweis  
 zurückgeben.
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 § 5 Delegierte der Mitglieder für die Hauptversammlung
1.  Die IRV-Vereine, IRV-Gruppen mit Vorstand und angeschlossenen Vereine entsenden 2 Mitglieder als Delegierte, wobei einer davon der 1.Vorsitzende oder der  
 Stellvertreter sein sollte.
2.   Die IRV-Gruppen ohne Vorstand können mit Zustimmung von 10 % der Mitglieder ein Mitglied als Delegierten bestimmen und in die Hauptversammlung  
 entsenden.
3.   IRV-Gruppen, IRV-Vereine oder angeschlossene Vereine von Nichtmitgliedern des Verbandes, die mehr als 100 Mitglieder haben, können zusätzlich einen  
 Delegierten entsenden. Die  Delegierten werden sowohl für die ordentliche als auch für die außerordentliche Hauptversammlung entsandt.  
4.   Stichtag für Nr.2 und Nr.3 ist der 1.Januar des Jahres in dem die Hauptversammlung des Verbandes stattfindet.

 § 6 Bildung und Auflösung von IRV-Gruppen  und IRV-Vereinen
1.  Die Bildung von IRV-Gruppen sowie die Auflösung von IRV-Gruppen erfolgt nur durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes. Stimmt die einfache  
 Mehrheit der betroffenen Mitglieder der Bildung oder Auflösung einer IRV-Gruppe zu, entscheidet der geschäftsführende Vorstand über den Antrag. Die
     Mitglieder können die Bildung einer IRV-Gruppe nicht selbst vollziehen. Ebenso wenig kann eine IRV-Gruppe sich selbst auflösen, oder der Gruppenvorstand  
 im Namen der in der Gruppe zusammengefassten Gruppenmitglieder deren Austritt aus dem Verband erklären. 
2.  Im Falle einer Auflösung einer Gruppe fällt ihr Vermögen an den Verband zurück. Das Verfahren einer Gruppenauflösung wird in der Geschäftsordnung
 geregelt.
3.  Der Gründung eines IRV-Vereines ist durch den IRV-Vorstand für den Fall, dass keine Widersprüche zu der vorliegenden Satzung vorhanden sind,
 zuzustimmen.

 § 7 Aufsichtliche Maßnahmen
1.  Erfüllt eine Gruppe  die ihr gegenüber dem Verband obliegenden Pflichten nicht, so kann der geschäftsführende Vorstand bis zur Behebung des Mangels die  
 erforderlichen Maßnahmen selbst vornehmen oder durch einen Beauftragten vornehmen lassen. 
2.  Erfüllt ein IRV-Verein oder ein angeschlossener Verein die ihm gegenüber dem Verband obliegenden Pflichten nicht, so kann der Geschäftsführer des Verban-
 des Sanktionen gegen den IRV-Verein oder den angeschlossenen Verein verhängen.
3.  Gegen die Anordnung von Maßnahmen steht dem Vorstand der Gruppe die Beschwerde an den geschäftsführenden Vorstand zu. Kommt es hier zu keiner  
 Einigung kann der Ehrenrat hierzu gehört werden. 
4.  Gegen Maßnahmen nach 2. kann Beschwerde beim geschäftsführenden Vorstand des Verband eingelegt werden. Kommt es hier zu keiner Einigung, ent-
 scheidet der Ehrenrat über die Beschwerde.
5. Eine etwaige Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung

 § 8 Mitgliedschaft
1.  Die Mitgliedschaft kann jede Person auf schriftlichen Antrag erwerben, bei Minderjährigen nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten; auch juristische  
 Personen können Mitglied werden. 
2.  Familienangehörige können dem Verband als vollberechtigte Mitglieder beitreten und einen ermäßigten Beitrag entrichten, wenn sie mit dem Hauptmitglied 
 in häuslicher Gemeinschaft leben. 
3.  Gleiches gilt für nicht verwandte Personen, die mit dem Hauptmitglied in häuslicher Gemeinschaft leben. 
4. Über die Ablehnung eines Mitgliedsantrages entscheidet der geschäftsführende Vorstand. 
5.  Durch die Mitgliedschaft im Verband wird jedes Mitglied gleichzeitig Mitglied in einem IRV-Verein, sofern der IRV-Vereinsvorstand zustimmt, oder einer IRV-
 Gruppe seiner Wahl oder bei Wahlverzicht seiner Zuordnung.

 § 9 Ende der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, der jederzeit zum Ende des laufenden Kalenderjahres erklärt werden kann. Dies hat bis zum 30. Septem-
 ber des laufenden Kalenderjahres durch eingeschriebenen Brief an den geschäftsführenden Vorstand zu erfolgen, oder durch Tod, oder durch Ausschluss aus  
 dem IRV e.V., den der geschäftsführende Vorstand entweder mit sofortiger Wirkung oder zu einem bestimmten Zeitpunkt erklären kann, falls das betroffene  
 Mitglied in erheblichem Maße gegen die Verbandsinteressen verstoßen hat. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen. Das vom  
 Ausschluss betroffene Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Ausschlusserklärung beim Ehrenrat Einspruch einlegen. Der  
 Einspruch hat per eingeschriebenen Brief an den geschäftsführenden Vorstand zu erfolgen. Bei Einsprüchen hat das betroffene Mitglied einen angemesse-
 nen, vom Ehrenrat festzusetzenden Vorschuss auf die Unkosten zu leisten. Während der Einspruchsfrist und des Einspruchverfahrens ruht die Mitgliedschaft  
 und die daraus resultierenden Rechte. Macht das Mitglied von seinem Einspruchsrecht keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschlussbeschluss. 
2.  Ein Mitglied kann auf Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes ausgeschlossen werden bei einem Beitragsrückstand von über 2 Jahren. Die Zahlungs-
 pflicht bleibt bestehen. 
3.  Scheidet ein Hauptmitglied aus, dann scheiden automatisch alle ihm angeschlossenen Familienmitglieder gleichzeitig aus, es sei denn, dass ein ihm ange-
 schlossenes Familienmitglied den Antrag stellt, Hauptmitglied zu werden und diesem Antrag stattgegeben wird. 
4.  Scheidet ein Mitglied aus, scheidet es gleichzeitig auch aus dem IRV-Verein oder der IRV-Gruppe aus.
 
 § 10 Verweis, Verwarnung
    Verstößt ein Mitglied nach Ansicht des geschäftsführenden Vorstandes in einem minder schwerwiegenden Fall gegen die Verbandsinteressen, so steht es  
 dem geschäftsführenden Vorstand frei auf Antrag einen schriftlichen Verweis oder eine Verwarnung auszusprechen.

 § 11 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1.  Alle Mitglieder sind innerhalb ihres IRV-Vereins oder ihrer IRV-Gruppe antragsberechtigt. 
2.  Alle Mitglieder können nach Vollendung des 18 Lebensjahres in jedes Amt gewählt werden. 
3.  Die Mitglieder sollen durch tatkräftige Mitarbeit den Zweck des Verbands fördern und die Bestimmungen des Verbands einhalten. 
4.  Die Hundezucht, -Haltung und - Ausbildung ist von den Mitgliedern gewissenhaft so zu betreiben, dass sie mit den Bestimmungen der Satzung und dem  
 Tierschutzgesetz im Einklang stehen. 
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5.  Die Würfe sind vom Mitglied an das Zuchtbuchamt des IRV zu melden. Die Zuchtbestimmungen regelt die Zuchtordnung.

 § 12 Ehrenämter
1.  Sämtliche Verbandsämter sind Ehrenämter. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbands fremd, oder durch unverhältnismäßig hohe  
 Vergütungen begünstigt werden. 
2.  Alle Auslagen, die zur Ausübung des Amtes notwendig sind, werden entsprechend der Regelungen in der Geschäftsordnung erstattet.

 § 13 Beiträge und Gebühren
1.  Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Verband Beiträge und Gebühren. 
2.  Die Höhe wird in einer gesonderten Gebührenordnung geregelt, die von der Hauptversammlung verabschiedet wird. 
3.  Die Gruppen und IRV-Vereine sind berechtigt, unabhängig vom IRV-Beitrag, einen Gruppen- oder Mitgliedsbeitrag zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu erheben.
 (-> § 4) 
4.  Mittel des Verbands dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zahlungen aus Mitteln des Verbands. 
5.  Der jeweilige Jahresbeitrag muss bis spätestens 31.3 des laufenden Jahres entrichtet sein.

 § 14 Verbandsorgane

	 •	Hauptversammlung			
	 •	Präsident
	 •	Geschäftsführender	Vorstand	
	 •	Gesamtvorstand	
	 •	Fachausschüsse	
	 •	IRV-Gruppen-	oder	IRV-Vereinsvorstände	
	 •	IRV-Gruppen-	oder	IRV-Vereinsmitgliederversammlung

 § 15 Die Hauptversammlung
1.  Die Hauptversammlung ist das oberste beschließende Organ des Vereins. 
2.  Die Hauptversammlung findet im 1.Halbjahr des Kalenderjahres statt  und ist vom Vorstand einzuberufen. Geladen werden die Mitglieder des Gesamt-
 vorstandes und über diese die Delegierten der IRV-Gruppen. der IRV-Vereine und der angeschlossenen Vereine. Bei der Einladung sind Ort, Zeit und Tages-
 ordnung anzugeben. Die Einladung muss 4 Wochen vor der Versammlung abgesendet werden.
3.  Anträge müssen 2 Wochen vor der Versammlung in der Geschäftsstelle eingegangen sein. 
4.  Aufgaben der Hauptversammlung:
 a. Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes
 b. Abberufung und Entlastung des Vorstandes auf Antrag
 c. Bei Wahlen Auswahl eines Wahlausschusses aus den Reihen der Delegierten
 d. Wahl des Präsidenten
 e. Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand und Ehrenrat
 f. Beschluss über Satzungsänderungen und Neufassungen
 g. Beratung und Abstimmung von Anträgen 
5.  Bei Beschlüssen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Stimm¬berechtigten. Bei Satzungsänderungen und Abwahlen ist eine Zwei-
 drittelmehrheit erforderlich. 
6.  Wahlen und Abwahlen sind grundsätzlich geheim. 
7.  Über den Verlauf der Hauptversammlung ist entsprechend der Tagesordnung ein Ergebnisprotokoll zu führen. 
8.  Die Reisespesen der Delegierten werden aus den Gruppen-oder Vereinskassen abgegolten. 
9.  Bei Notwendigkeit oder wenn 30 % der Mitglieder des Gesamtvorstandes die Durch¬führung  beantragen, ist unter Anwendung von § 15 eine außerordentli-
 che Jahreshauptversammlung vom geschäftsführenden Vorstand einzuberufen.

 § 16 Präsident
1.  Der oberste Repräsentant des Verbands ist der IRV-Präsident. Er repräsentiert den Verband in der Öffentlichkeit und hat Sitz und Stimme im geschäftsführen-
 den Vorstand. 
2.  Er wird im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit der Stimmen durch die Hauptversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Ab dem zweiten  
 Wahlgang genügt die einfache Mehrheit der Stimmen. 
3.  Er wird durch den 1. Vorsitzenden bei Abwesenheit vertreten.

 § 17 Geschäftsführender Vorstand
1.  Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an:  
     der Präsident 
     der 1. Vorsitzende 
     der 2. Vorsitzende 
     der Schatzmeister 
     der Schriftführer                         
2.  Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Präsident und der 1. Vorsitzende; jeder von ihnen vertritt den Verband einzeln.Scheidet im Laufe einer Amtsperiode  
 ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes aus, so beschließt der geschäftsführende Vorstand die kommissarische Einsetzung eines anderen IRV-
     Mitglieds in dieses Amt. Die kommissarische Einsetzung gilt nur bis zur nächsten IRV-Hauptversammlung, auf der eine ordentliche Wahl des betreffenden  
 Mitglieds des geschäftsführenden Vorstandes erfolgen muß.
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3.  Aufgaben
 Ausführung der Beschlüsse der Hauptversammlung und des Gesamtvorstandes.
     Alle Angelegenheiten, die eine erfolgreiche und verantwortungsbewusste Führung und Leitung des Verbandes erfordern, und die nicht durch Satzung anderen  
 Organen des Verbandes zugeordnet sind. 
4.  Protokolle
     Protokollführung durch den gewählten Schriftführer. Unterschriftsbestätigung durch den 1.Vorsitzenden und den Schriftführer.
5.  Scheidet im Laufe einer Amtsperiode mehr als 1 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes aus, so beschließt der Gesamtvorstand mit einfacher Mehrheit  
 die kommissarische Einsetzung anderer IRV-Mitglieder in diese Ämter. Die Beschlussfassung muß innerhalb von 4 Wochen nach Absendung der Aufforderung  
 zur Stimmabgabe durch die IRV-Geschäftsstelle erfolgen. Die Stimmabgabe kann schriftlich erfolgen. Die kommissarische Einsetzung gilt nur bis zur nächs-
 ten IRV-Hauptversammlung, wo eine ordentliche Wahl der kommissarisch ersetzten Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands erfolgen muß. 
6.  Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 4 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit bleibt der Vorstand bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
7.  Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind

 § 18 Gesamtvorstand
1.  Der Gesamtvorstand besteht aus den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes und aus den Vorsitzenden der Gruppen und IRV-Vereine. 
2.  Ist der IRV-Gruppen- oder IRV-Vereinsvorsitzende Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, so wird er durch den 2. Vorsitzenden der IRV-Gruppe oder des  
 IRV-Vereins vertreten. 
3.  Für die Arbeitsweise des erweiterten Vorstandes gelten die entsprechenden Bestimmungen aus § 17 sinngemäß. 
4.  Der Gesamtvorstand ist mindestens einmal jährlich einzuberufen.

 § 19 Fachausschüsse
1.  Zur Erfüllung seiner wichtigen Aufgaben unterhält der Verband Fachausschüsse. Diese Fachausschüsse haben in ihrem Fachbereich Beschlussbefugnis.  
 Beschlüsse der Fachausschüsse treten, nach Bestätigung durch den geschäftsführenden Vorstand, sofort in Kraft. Erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach  
 Zusendung an die IRV-Geschäftsstelle kein Einwand seitens des geschäftsführenden Vorstands, treten die Beschlüsse in Kraft.
2.  Fachausschüsse sind:  
     Gebrauchshundeausschuss 
     Zuchtausschuss 
     Ausstellungsausschuss 
3.  Die Zusammensetzung der Ausschüsse wird durch den geschäftsführenden Vorstand bestimmt.

 § 20 Hilfskräfte
1.  Hilfskräfte sind der Zuchtbuchführer, Angestellte und Honorarkräfte 
2.  Die Rechnungs- und Kassenprüfung erfolgt alljährlich durch die Bestellung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters. 
3.  Über Einstellung und Beauftragung sowie Entlohnung von Hilfskräften, entscheidet der geschäftsführende Vorstand

 § 21 Ehrenrat
1.  Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, welche auf der betreffenden Hauptversammlung für die Dauer von 4 Jahren  
 gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig. 
2.  Er entscheidet:
 über Anträge auf Ausschluss eines Mitgliedes in der Rechtsmittelinstanz. 
     über Ehrenhändel zwischen Mitgliedern bei Auseinandersetzungen zwischen Gruppen- oder IRV-Vereinsvorständen und Verbandsvorstand 
3.  Zur Stellung von Anträgen ist jedes Mitglied berechtigt. Diese sind über den geschäfts¬führenden Vorstand an den Vorsitzenden des Ehrenrates
 weiterzuleiten. 
4.  Entscheidungen des Ehrenrates sind endgültig. 
5.  Das Verfahren des Ehrenrats wird durch die Ehrenratsordnung geregelt.

 § 22 Mitteilungsblatt
 Der Verband gibt ein Mitteilungsblatt heraus. Zu diesem Zweck bestellt der Vorstand bei Bedarf einen verantwortlichen Schriftleiter.

 § 23 Sprachformen
    Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen  
 für Frauen in der weiblichen Sprachform

 § 24 Auflösung und Liquidation des Verbands
1.  Die Auflösung des Verbandes kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Hauptversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der Stimmen der erschienenen  
 Delegierten beschlossen werden. 
2.  Die Versammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Delegierten erschienen ist. 
3.  Ist die erste Versammlung nicht beschlussfähig, so ist vom geschäftsführenden Vorstand eine zweite einzuberufen. 
     Diese Hauptversammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen mit Dreiviertelmehrheit beschlussfähig, auf diese Erleichterung ist in der  
 Einladung hinzuweisen. 
4.  Im Falle der Auflösung des Verbandes hat der Vorstand, gemäß §26 BGB, die Liquidation durchzuführen. 
5.  Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen der Anstalt „Wittekindshof“ Bad Oeynhausen zu.

 Neufassung 16.4.2011
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NEU - NEU          IRV-Züchter-Plakette          NEU - NEU

Liebe IRV-Mitglieder und Züchter,

ab sofort können Sie in der Geschäftsstelle
oder bei den Ausstellungen (am IRV-Tisch)
eine Plakette für Ihre Zuchtstätte erwerben.

Wie nebenstehend abgebildet
Abbildung verkleinert - Originalgröße: DIN A5

Der Preis incl. MwSt. beträgt 15,- E
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ZUCHTWARTE / TIERÄRZTLICHE BERATER

03226 Monika Wisk · Juri-Gagarin-Str. 52 · 03226 Vetschau/Spreewald · Gruppe östliches Brandenburg (97) · Tel.: 03 54 33 - 43 61

16928 Kathrin Sooß · Horsterstr. 27 · 16928 Dahlhausen · Tel.: 03 39 84 - 5 06 97

24536 Sabine Sell · Mömmelnkoppel 21 · 24536 Meumünster · Gruppe Holstein (55) · Tel.: 0 43 21 - 7 07 97 76

24969 Uwe Grill · Eichenweg 9 · 24969 Großenwiehe · Gruppe Nord (71) · Tel.: 0 46 04 - 14 12

25704 Petra Sawade · BGM Sprengelstr. 26 · 25704 Nindorf · Gruppe Holstein (55) · Tel.: 0 48 35 - 60 06 96

25704 Burkhard Sawade · BGM Sprengelstr. 26 · 25704 Nindorf · Gruppe Holstein (55) · Tel.: 0 48 35 - 60 06 96

26160 Norbert Henkel · Lehmstek 5 · 26160 Bad Zwischenahn · Gruppe Delmenhorst und Umgebung (33) · Tel.: 0 44 03 - 6 30 41 · Mobil: 01 71 - 1 77 88 20

27751 Elke Heier-Martens · Bremer Heerstr. 18 · 27751 Delmenhorst · Hauptverband (99) · Tel.: 0 42 21 - 7 42 03

27755 Jutta Mann · Brandenburgerstraße 16· 27755 Delmenhorst · Gruppe Delmenhorst und Umgebung (33) · Tel.: 0 42 21 - 2 40 40

30890 Reiner Dorna · Wunstorferstraße 1a · 30890 Barsinghausen · Gruppe Hannover und Umgebung (53) · Tel.: 0 50 35 - 8 09

31177 Sabine Schmidt · Naumburgerstr. 36 · 31177 Harsum · Tel.: 0 51 27 - 40 00 04

31535 Stefan Brettschneider · An der Lehmkuhle 2a · 31535 Neustadt · Tel.: 0 50 36 - 9 24 0 98

31863 Kerstin Behrens · An den Eichen 1 · 31863 Coppenbrügge · Gruppe Hannover und Umgebung (53) · Tel.: 0 51 59 - 96 90 45

32351 Barbara Bollmann · Mehner Wald 8 · 32351 Stemwede · Gruppe Mühlenkreis OWL (88) · Tel.: 0 57 45 - 47 29 60

32361 Jessika Brinker · Gerenortsweg 15 · 32361 Preußisch Oldendorf · Gruppe Mühlenkreis OWL (88) · Tel.: 01 71 - 5 11 55 94

32547 Melanie Gutzeit · Mindener Straße 57 · 32547 Bad Oeynhausen · Tel.: 01 70 - 7 32 50 87

32602 Martina Winkelmann · Solterbergstraße 77 · 32602 Exter · Gruppe Mühlenkreis OWL (88) · Tel.: 0 52 28 - 96 00 77

32609 Udo Heidl · Hasenbusch 95 · 32609 Hüllhorst · Gruppe Mühlenkreis OWL (88) · Tel.: 0 57 44 - 43 76

34305 Ingrid Vieh · Sommerweg 5 · 34305 Niedenstein · Gruppe Kassel und Umgebung (46) · Tel.: 0 56 24 - 68 46

34346 Petra Brödner · Hohes Feld 11 · 34346 Hann.-Münden · Gruppe Göttingen und Umgebung (64) · Tel.: 0 55 41 - 81 31

35415 Erika Schardt · Meisenweg 5a · 35415 Pohlheim · Tel.: 0 64 04 - 49 38 · Mobil: 01 76 - 96 68 27 81

36266 Hartmut Franke · Kirchengarten 26 · 36266 Heringen · Gruppe Weiße Schäferhunde Deutschland (100) · Tel.: 0 66 24 - 71 70

38159 Christa Besler · Am Stapelacker 6 · 38159 Vechelde · Gruppe Niedersachsen (58) · Tel.: 0 53 02 - 92 20 00

38228 Gudrun Hattermann · Am Bache 3 · 38228 Salzgitter · Gruppe Okerland (76) · Tel.: 0 53 41 - 3 01 38 84

38304 Petra Britschkat · Ernst-Moritz-Arndt-Str. 177 · 38304 Wolfenbüttel · Gruppe Wolfenbüttel (59) · Tel.: 0 53 31 - 85 69 30

38312 Beate Gollnick · Sonnenstraße 14 · 38304 Wolfenbüttel · Gruppe Wolfenbüttel (59) · Tel.: 0 53 31 - 6 07 07 18

38489 Peter Brunstein · Salzwedeler Str. 2a · 38489 Jübar · Tel.: 0 53 72 - 12 36

38704 Corinna Van Wingerden · Neuer Weg 6 · 38704 Liebenburg · Tel.: 0 53 46 - 94 61 92 · Mobil: 01 78 - 1 62 20 31

39307 Daniela Fust · Brandenburger Straße 24 · 39307 Genthin · Tel.: 0 39 33 - 8 24 71 35

44135 Hans-Peter Ulrich · Im Grubenfeld 12 · 44135 Dortmund · Gruppe Dortmund (36) · Tel.: 01 71 - 9 52 82 44

44135 Silvia Ulrich · Im Grubenfeld 12 · 44135 Dortmund · Gruppe Dortmund (36) · Tel.: 01 71 - 9 53 21 51

45721 Claudia Wietheger · Balsters Feld 44 · 45721 Haltern am See · Gruppe Ruhrgebiet (38) · Tel.: 0 23 64 - 16 87 06

46149 Horst-Dieter Nellesen · Mathildestraße 50a · 46149 Oberhausen 11 · Gruppe Ruhrgebiet (38) · Tel.: 02 08 - 64 41 82

46284 Christiane Winkler · Wulfener Landweg 4a · 46284 Dorsten · Gruppe Ruhrgebiet (38) · Tel.: 0 23 62 - 97 00 87

48268 Regina Gebicke · Am-Franz-Felix-See 114 · 48268 Greven · Gruppe Grenzland (44) · Tel.: 0 25 71 - 92 10 70

48366 Dr. Stefan Bauer · Praktischer Tierarzt · Kamp 11 · 48366 Laer · Gruppe Grenzland (44) · Tel.: 0 25 54 - 5 94

48565 Anne Potthoff · Erpostr. 13 · 48565 Steinfurt · Tel.: 0 25 51 - 27 66

49086 Detlef Hehemann · Mindener Str. 377 · 49086 Osnabrück · Tel.: 05 41 - 5 97 90 66

55743 Erika Brandt · Kirchhofshügel 20 · 55743 Idar Oberstein · Hauptverband (99) · Tel.: 0 67 81 - 2 21 77

59071 Martina Kaßen · Auf dem Südfelde 10 · 59071 Hamm · Tel.: 0 23 88 - 30 27 76 · Mobil: 01 57 - 78 95 27 17

T i e r ä r z t l i c h e  B e r a t e r

06862 Dr. med. vet. Andreas Hartmann · Hermann Wäschke Weg 15a · Tel.: 03 49 01 - 21 66

24647 Dr. met. vet. Johannes Frahm · Tierklinik f. Kleintiere · Bahnhofstraße 46 · 24647 Wasbeck · Tel.: 0 43 21 - 6 60 06

32278 Tierärztliche Klinik Tierklinik Quernheim · Alte Quernheimer Straße 82 · Tel.: 0 52 23 - 7 50 91

35305 Dr. Ina und Jens Boßler-Keil · Am Färbgraben 11 · 35305 Grünberg · Tel.: 0 64 01 - 62 55 · Fax: 0 64 01 - 2 16 84

49328 Dr. Dirk Steffen · Tierärztliche Klinik für Kleintiere · Druckamühlenstr. 11 · 49328 Melle · Tel.: 0 54 72 - 9 40 00

53773 Dr. met. vet. Franz Wirth · Dickstraße 57 · 53773 Hennef · Tel.: 0 22 42 - 8 24 34

59457 Dr. S. Kaiser / Dr. H. Lindenstruth / Dr. T. Kaiser · Tierärztliche Klinik Werl · Waltringerweg 8 · 59457 Werl · Tel.: 0 29 22 - 32 40

Zuchtwarte nach Postleitzahl sortiert



DER RASSEHUND 27

IRV

Impressum „Der Rassehund“
Herausgeber:
Internationaler Rassehunde-Verband e.V.
Brunnenstraße 98
32584 Löhne
Telefon : 0 57 32 / 89 19 68
Telefax : 0 57 32 / 8 14 13
E-mail : IRV-Loehne@t-online.de
Internet : www.irv-loehne.de

Redaktionsschluß: 30.11.2011
Vertrieb: Internationaler Rassehunde-Verband e.V.
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1, gültig ab 01.01.2002
H 6875 Postvertriebsstück, Gebühr bezahlt.
Titelbild: Yorkshire Terrier

Für unaufgefordert eingegangene Texte und Bilder übernimmt der
Verlag keine Haftung. Abdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, 
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den IRV e.V.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die
Meinung des Verbandes wieder!

Satz und Layout
löbbecke media
Alte Werster Str. 24 · 32584 Löhne
Telefon: 0 57 32 / 6 82 77 92 · E-Mail: info@loebbecke-media.de

Druck
Anzeigen und mehr
Uhlenburgweg 5 · 33729 Bielefeld
Telefon: 05 21 / 9 72 97 21 · E-Mail: anzeigen.mehr@web.de

Zuchttauglichkeitsprüfung!!
Großrassen über 45 cm Widerristhöhe (Größtmögliches Maß der Rasse) müssen 

vor einer Zuchttauglichkeisprüfung auf HD und ED untersucht worden sein.

ZUCHTRICHTER
Nachstehend aufgeführte Personen sind außerhalb von IRV e.V. (IPDF)

Veranstaltungen dazu berechtigt:

Petra Brödner
Hohes Feld 11
34346 Hann. Münden
Tel.: 05541/8131
Fax: 05541/660285

Gudrun Hattermann
Am Bache 3
38228 Salzgitter
Tel.: 05341/3013884

Jessika Brinker
Gerenortsweg 5
32361 Preußisch Oldendorf
Mobil: 01 71 / 5 11 55 94

Burkhard W. Sawade
BGM Sprengelstraße 26
25704 Nindorf
Tel.: 04832/600018
Mail: PB.Sawade@t-online.de

Melanie Gutzeit
Mindener Straße 57
32547 Bad Oeynhausen
Mobil: 01 70 / 7 32 50 87

Reiner Dorna
Wunstorfer Straße 1a
30890 Barsinghausen
Tel.: 05035/809
Fax: 05035/188134
Mobil: 0178/ 7858619
Mail: r.m.dorna@t-online.de

Jutta Mann
Brandenburger Straße 16
27755 Delmenhorst
Tel.: 04221/24040
Fax: 04221/24040

ACHTUNG
HD/ED-Auswertungen nur durch die zentralen Auswertungsstellen.
Ahnentafel, Röntgenbild und Diagnose des Tierarztes (linke Seite des 
HD-Bogens) bitte an die Geschäftsstelle oder direkt an die 2. HD-
Auswertungsstelle schicken

Die im IRV-e.V. gültige HD + ED Formel
HD-I = HD-frei (normal)
HD-II = Übergangsform (Verdacht)
HD-III = Leichte HD (noch zugelassen)
HD-IV = Mittlere HD (Zuchtverbot)
HD-V = Schwere HD (Zuchtverbot)

ED-I = Kein Hinweis auf ED (ED frei)
ED II = Übergangsform (ED Verdacht)
ED III = Leichte ED
ED IV = Mittlere ED (Zuchtverbot)
ED V = Schwere ED (Zuchtverbot)

Hinweise zum Züchten
HD-I und HD-II dürfen untereinander verpaart werden.
HD-III darf nur mit HD-I gepaart werden.
HD-IV und HD-V bedeuten Zuchtverbot

IRV HD + ED Auswertungsstelle:
 Dr. Meyer 
 IRV e.V. Geschäftsstelle 
 Brunnenstraße 98 
 32584 Löhne 

FORMBEWERTER

Sabine Sell
Mömmelkoppel 21
24536 Neumünster
Tel.: 0 43 21 / 7 07 97 76
Fax: 01 72/8 39 11 83

Claudia Wietheger
Balsters Feld 44
45721 Haltern am See
Tel.: 0 23 64 / 16 87 06
Mobil: 01 76 / 20 00 37 77

Erika Schardt
Meisenweg 5a
35415 Pohlheim
Tel.: 0 64 04/49 38
Mobil: 01 76 / 96 68 27 81

Wir würden uns über Unterstützung, Hilfe und Tipps bei der Erstellung unserer Vereinszeitschrift
sehr freuen! Wer möchte, kann uns gern interessante Beiträge, Artikel, Geschichten oder ähnliches

einsenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag!

Die Redaktion
Einsendungen bitte schriftlich oder auch per e-mail an die Geschäftsstelle de IRV e.V.






